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Vereinbarung über Eigentumsvorbehalt 
 

Wir liefern stets, auch wenn wir uns nicht ausdrücklich darauf berufen, nur unter Eigentumsvorbehalt 

gemäß den nachstehenden Bedingungen.  

Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch 

für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.  

 

1. Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur volls tändigen Bezahlung sämtlicher 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum.  

 

2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im normalen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er 

tritt uns bereits jetzt alle Forderungen, die Ihm aus der W eiterveräußerung gegen seinen 

Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, in Höhe unseres Rechnungsbetrages einschließlich 

Mehrwertsteuer ab, unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware mit oder ohne Verarbeitung 

weiterverkauft wurde. Wir nehmen die Abtretung an. Der Käufer bleibt zur Einziehung der 

Forderung gegen seinen Abnehmer befugt. Wir sind berechtigt, diese Befugnis zu widerrufen, 

wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. In diesem Fall ist der Käufer 

verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner mitzuteilen, alle zum Einzug 

erforderlichen Angaben zu machen, die zur Durchsetzung erforderlichen Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen und seinen Abnehmern die Abtretung anzuzeigen.  

 

3. Eine Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus 

für uns Verpflichtungen entstehen. Bei einer Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder 

Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Waren, erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 

Rechnungswert der übrigen Ware. Der Käufer verwahrt die neue Sache unentgeltlich für uns.  

 

4. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Käufer tritt der Käufer auch solche Forderungen 

an uns ab, die Ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen 

Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.  

 
5. Wir sind verpflichtet, die bestehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 

freizugeben, als ihr Wert die Gesamtforderung um mehr als 20% übersteigt. Die Auswahl der 

freizugebenden Sicherheiten steht im Ermessen von uns. 

 

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 

zurückzunehmen. Der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. In einer solchen Zurücknahme der 

Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir erklären d ies schriftlich.  

 

7. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer 

und Wasserschäden ausreichend zu versichern.  

 

Wir bestätigen Ihnen die Einräumung umfassender Eigentumsvorbehaltsrechte (einfacher, verlängerter 

und erweiterter Eigentumsvorbehalt) für alle gegenwärtigen und zukünftigen Warenlieferungen in 

Übereinstimmung mit Ihrer Absprache über Eigentumsvorbehalt, d ie wir zur Kenntnis genommen 

haben.  
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